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Rechnungsergebnisse
der laufenden Verwaltung im Ortsgut der
Einwohnergemeinden nebst Vermögens¬

bestand derselben pro 1925.

Einleitung.
Wie in unsern in periodischer Wiederkehr veröffentlichten

Arbeiten über die Statistik der Gemeindefinanzen jeweilen ausgeführt
wurde, gehörte diese schon seit mehr als 50 Jahren zu den
Aufgaben des kantonalen statistischen Bureaus, welches auch stets darauf

bedacht war, durch Sammlung, Kontrolle und Zusammenstellung
des bezüglichen Materials von Zeit zu Zeit einen vollständigen
Nachweis und Ueberblick über den Stand der Gemeindefinanzen zu

bieten, und zwar geschah dies immerfort mit Ueberwindung erheblicher

Schwierigkeiten und beträchtlichem Arbeits- und Kostenaufwand

in der Erkenntnis der grossen Bedeutung, welche der
Gemeindefinanzstatistik vom Standpunkt der öffentlichen Interessen
im Gebiete der Staats- und Volkswirtschaft immer mehr zukommt.
Sowohl die Staats- als auch die Gemeindefinanzstatistik bildet
überhaupt ein bedeutsames Pensum der amtlichen Statistik der neuzeitlichen

Staaten; stellen doch die wachsenden Kulturaufgaben an den

Staat und die Gemeinden fortgesetzt so grosse Anforderungen, dass

dieselben bereits am Ende ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit.
angelangt sein dürften. Um so notwendiger erscheint eine möglichst
allseitige statistische Orientierung über die Verhältnisse nicht nur
im Staats-, sondern auch im Gemeindehaushalt. Die Lasten sind

da und dort für manche Gemeinden fast unerschwinglich geworden,
obschon diesem misslichen Umstände durch vermehrte Beiträge
seitens des Staates im Gebiete des Armen- und Schulwesens an
finanzschwache Gemeinden und namentlich durch den für diese

günstigen, aber für den Staat folgenschweren Finanzausgleich im

kecbnungsergebàse
âer luukenclen Verwaltung im Ortsgut âer
Mnwoknergemeinâen nebst Vermögens-

destanä cierselben pro 1925.

Einleitung.
Wie in unsern in periodiseber VViederkebr veröffentbebten ^r-

deiten über die Statistik der Oemeindebnan^en jeweilen ausgefükrt
wurde, geborte diese «eben seit rnebr als 5V dabren ?u den àf-
Laben des kantonalen statistiseben IZureaus, Celebes aueb stets dar-
auf bedaebt war, dureb Sammlung, Kontrolle und Zusammenstellung
des dexüglieben Materials von ^eit ?u Xeit einen vollständigen
blaebweis und (leberbliek über den Stand der (Zemeindefinanxen xu

bieten, und xwar gesebab dies immerfort mit Ueberwindung erbeb-
lieber Sekwierigkeiten und beträebtliekem ^rbeits- und Kostenauf-
wand in der Erkenntnis der grossen IZedeutunx, welebe der Oe-
meindefinanWtatistik vom Standpunkt der öffentlieben Interessen
im (Zebiete der Staats- und Volkswirtscbaft immer mebr Zukommt.
Sowobl die Staats- als aueb die (ZemeindefjnalWtatistik bildet über-

baupt ein bedeutsames Pensum der amtlieben Statistik der neuxeit-
lieben Staaten; stellen doeb die waebsenden KuIturaukZaben an den

Staat und die (Zemeinden fortgesetzt so grosse Anforderungen, dass

dieselben bereits am Knde ibrsr finanziellen Keistungzfäbigkeit
angelangt sein dürften, Um so notwendiger erscbeint eine mögliebst
allseitige statistisebe Orientierung über die Verbältnisse nicbt nur
im Staats-, sondern aueb im Oemeindebausbalt. Die Kasten sind

da und dort für mancke (Zemeinden tast unersebwinglieb geworden,
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seitens des Staates im Oebiete des ^rmen- und Sebulwesens an
finanxsebwaebe (Zemeinden und namentlicb dureb den für diese

günstigen, aber für den Staat folgensekweren Kinanxausgleicb im
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Interesse der Erhöhung und möglichster Gleichstellung der
Lehrerbesoldungen auf gesetzlicher Grundlage1) abzuhelfen gesucht wurde.

Den finanzwirtschaftlichen Problemen kommt im öffentlichen
Leben zurzeit unstreitig die grösste Bedeutung zu, denn einerseits
will man wissen, wie und in welchem Masse die Mittel zur Bestreitung

der öffentlichen Ausgaben, sei es im Wege der Besteuerung
oder durch andere Einnahmequellen, aufgebracht werden sollen,
andererseits, wie die aufgebrachten Mittel im Finanzhaushalt
verwendet werden und wie die Lasten sowohl zwischen Staat und
Gemeinden als auch zwischen den Gemeinden unter sich und hinsichtlich

der Steuern unter den verschiedenen Berufsständen und
Bevölkerungsklassen durch gesetzgeberische Massnahmen auszugleichen
seien. Dies führt von selbst dazu, nicht nur die finanzielle Lage des

Staates, sondern auch der Gemeinden näher zu untersuchen und den

bezüglichen Untersuchungsergebnissen intensivere Aufmerksamkeit
zuzuwenden. Kommt also der amtlichen Statistik als Informationsund

Registrierorgan der öffentlichen Verwaltung im allgemeinen die

Aufgabe zu, über die Zustände und Verhältnisse der materiellen
sowohl als auch der geistigen Kultur möglichst allseitig Buch zu
führen, so trifft dies ganz besonders für die Finanzwirtschaft des

Staates und der Gemeinden zu, um für diese nicht nur vereinzelt,
sondern in ihrer Gesamtheit und gegenseitigen Wechselbeziehung
der Oeffentlichkeit Rechenschaft ablegen zu können. In erster Linie
handelt es sich also dabei um die Art und Weise der Aufbringung
und Verwendung der finanziellen Mittel bezw. um die Einnahmen
und Ausgaben der laufenden Verwaltung, wie sie in den

Jahresrechnungen jeweilen zur Darstellung kommen. Aber auch ein
zuverlässiger Einblick in die Finanzen, den Bestand und die Veränderung
des Vermögens der Gemeinden, wie des Staats, ist notwendig
sowohl im Interesse der Staatsaufsicht, als auch zum Zwecke der
Beurteilung der Leistungsfähigkeit, der Finanzkraft der Gemeinden im
Vergleich zu derjenigen des Staates.

Umfassende gemeindefinanzstatistische Bearbeitungen wurden

im Kanton Bern erst seit den 1870er Jahren möglich, d. h. nachdem

0 Vergl. das Gesetz betr. die Besoldungen der Lehrerschaft an den
Primär- und Mittelschulen vom 24. März 1920 sowie das Dekret betr. die
Einreihung der Gemeinden in Besoldungsklassen für die Lehrerbesoldungen
vom 29. März 1920.
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bandelt es sieb also dabei um die àt und Weise der Aufbringung
und Verwendung der finanziellen Nittel bezw. um die Dinnabmen
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lässiger Dinblick in die Finanzen, den Destand und die Veränderung
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urteilung der keistungsfäbigkeit, der kinanzkralt der (Zemeinden im
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Umfassende gemeindefinanzstatistiscbe Dearbeitungen wurden

im Kanton Dern erst seit den 187ber Zabrsn mögliek, d. k. naebdem

>) Vergl. das (Zesetz betr. die Besoldungen der bekrsrsckakt an den
primär- und Nittsisekulsn vom 24. Närz 1920 sowie das Dekret betr. die
Einreibung der (Zemeinden in Desoldungskiassen für die bekrerbesoidungen
vom 29. Närz 1929.
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durch Verordnung des Regierungsrates vom 15. Juni 1869 das

Rechnungswesen der Gemeinden mittelst Vorschriften über einheitliche
Rechnungsführung (Musterschemas für die Abfassung der
Gemeinderechnungen), sowie Einführung der von den
Regierungsstatthalterämtern auf Grund der Passation der Gemeinderechnungen
auszufertigenden Rechnungsrapporte, die notwendigen Grundlagen
dazu geschaffen und auch die Güterausscheidungen zwischen den
Einwohner- und Burgergemeinden, die sich von Mitte der 1850er

bis in die zweite Hälfte der 1870er Jahre hinzogen, endgültig zum
Abschluss gekommen waren. Bereits in der zweiten Hälfte der
1870er Jahre war das kantonale statistische Bureau bemüht gewesen,
eine vollständige Darstellung der Rechnungsergebnisse über den

Bestand der Gemeindegüter und die Verwaltung derselben für ein

bestimmtes Jahr zu bearbeiten; indessen gelang es demselben erst
zu Anfang der 1880er Jahre, der Oeffentlichkeit eine solche
Zusammenstellung zu übergeben; dieselbe bezog sich auf das Jahr 1880

und erschien damals im Separatabdruck der «Zeitschrift für
schweizerische Statistik», Jahrg. 1882, Heft IV. Diese erstmalige Bearbeitung

wurda alsdann pro 1885 und 1890 von der Kanzlei der Direktion

des Gemeindewesens besorgt und jeweilen ca. zwei Jahre nachher

als Beilage zum Geschäftsbericht dieser Direktion im
Staatsverwaltungsbericht veröffentlicht. Für die Jahre 1900, 1910 und 1920

wurde die bezügliche Bearbeitung wiederum vom kantonalen statis- „
tischen Bureau durchgeführt und in seinen «Mitteilungen»
veröffentlicht. In diesen bereits sechsmal veröffentlichten Arbeiten
kamen jeweilen die Nachweise über den Bestand der Gemeindegüter
und nebstdem die Einnahmen und Ausgaben im ganzen zur Darstellung.

Eine spezifizierte Bearbeitung der Einnahmen und Ausgaben
fand bisher nur einmal statt und bezog sich auf die Rechnungsergebnisse

der laufenden Verwaltung im Ortsgut der Einwohnergemeinden

des Kantons pro. 1893; diese ebenfalls vom kantonalen
statistischen Bureau durchgeführte Arbeit bildete den Inhalt der
Lieferung I, Jahrg. 1896 der «Mitteilungen» des genannten Bureaus.
In derselben wurden auch die Reinvermögen, sowie die Einnahmen

und Ausgaben der Einwohnergemeinden im Total auf rückwärtige
Zeitpunkte vergleichend dargestellt. Die vorliegende Veröffentlichung

enthält nun eine gleichartige Bearbeitung wie die
vorgenannte von 1893 und stützt sich auf die Rechnungsergebnisse der
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dureb Verordnung de8 I^egierung8rate8 vom 15. Zum 1869 da8 I?eek-

nung8we8en der Gemeinden mittel8t Vor8ebrikten über einbeitliebe
^eebnung8lübrung (Mu8ter8ebema8 lür die ^Vbla88ung der De-
meindereebnungen), 8»vvie BinlUbrung der von den I?egierung8-
8tattbalterâmtern nui (Zrund derDatation der Demeindereebnungen
su8^ukertigenden Deetmung8raiZportL, die notwendigen Drundlagen
da^u gs8ekallen und aueb die Düterau88ekeidungen ?wi8eben den
Binwobner- und Burgergemeinden, die 8ieb von Mitte der 1859er

bi8 in die Zweite Hüllte der 1879er Zabre binxogen, endgültig ?um
^b8eblu88 gekommen waren. Bereite in der Zweiten Däilte der
1879er dabre war da8 kantonale 8tati8ti8ebe Bureau bemübt gewe8en,
eine voll8tändigs Dar8tellung der I?eebnung8ergebni88e über den

Befand der (Zsmeindegüter und die Verwaltung derselben lür ein

be8timmte8 dabr ?u bearbeiten; inde88en gelang e8 dem8elben er8t
2U àlang der 1889er dabrs, der Dellentliebkeit eine 8olebe ^U8am-

men8tellung?u übergeben; dis8elbs be?og 8ieb auk da8 dakr 1889

und er8ebien damal8 im Leparatabdruek der «^eàekrilt kür 8ebwei-
xeri8ebe Ltati8tik», dakrg. 1882, Belt IV. Die8e er8tmalige Bearbeitung

wurds al8dann pro 1885 und 1899 von der Kanzlei der Direktion

de8 <Zemeindewe8en8 be8orgt und jeweilen ea. ?wei dabre naeb-
ker al8 Beilage ?um De8Lbält8bsriekt die8er Direktion im Ltaàvsr-
waltung8beriebt veröllentliebt. Bllr die .labre 1999, 1919 und 1929

wurde die bexllgliebe Bearbeitung wiederum vom kantonalen 8tati8-
àeben Bureau durebgelükrt und in 8einen «Mitteilungen»
veröllentliebt. In die8en bereit8 8eeb8mal verölkentliebten Arbeiten
kamen jeweils» die blaebwsi8e über den Bö8tand der (Zemeindegüter
und neb8tdem die Binnabmen und Vu8gaden im ganzen xur Dar8tel-
lung. Bine 8pexiki?ierte Bearbeitung der Binnabmen und à8gaben
land di8ksr nur einmal 8tatt und be^og 8ieb auk die I?ecbnung8-
ergebni88e der laulenden Verwaltung im Drt8gut der Binwobner-
gemeinden de8 Kanton8 pro 1893; die8e ebenkall.8 vom kantonalen
8tati8ti8eben Bureau durebgelübrte Arbeit bildete den Inbalt der
Dielerung I, dabrg. 1896 der «Mitteilungen» de8 genannten Bureau8.

In der8elben wurden auek die Dsinvermögen, 8owie die Binnabmen

und ^U8gaben der Binwobnsrgemeinden im Votai aul rückwärtige
Zeitpunkte verglsiebend dargs8tellt. Die vorliegende Verölkent-
liebung entbält nun eine gleiebartige Bearbeitung wie die
vorgenannte von 1893 und 8tüt?t 8iek aul die Fecbnung8ergedm88e der
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laufenden Verwaltung im Ortsgut der Einwohnergemeinden für das

Jahr 1925. Zu bemerken ist noch, dass ausser den genannten Arbeiten

im Gebiete der Gemeindefinanzstatistik vom kantonalen
statistischen Bureau auch noch andere Aufgaben, wie z. B. betr. den

Nachweis der Schulausgaben der Gemeinden, unterschieden nach
den hauptsächlichsten Schulzwecken, und nach Schulstufen, ferner
die Statistik der Gemeindesteuern in periodischer Wiederkehr
durchgeführt wurden. Die Ergebnisse der letztern sind gewöhnlich alle
fünf Jahre in den «Mitteilungen» des kantonalen statistischen
Bureaus ebenfalls zur Veröffentlichung gelangt.

Das Verwaltungs- und Rechnungswesen der Gemeinden.
In der letzten Gemeindefinanzstatistik pro 1920 (Lieferung II,

Jahrg. 1923 unserer «Mitteilungen») gaben wir im textlichen Teil
eine ziemlich ausführliche Darstellung über die geschichtliche
Entwicklung des Gemeindeverwaltungswesens und die staatliche
Oberaufsicht nach den ältern und neuern Gesetzêserlassen ; wir glauben
uns daher hier, auf diesen Hinweis, sowie auf die neuesten Vorgänge
im Gebiete des Rechnungs- und Rapportwesens beschränken zu
dürfen.

Wie wir in der hievor zitierten Veröffentlichung ausgeführt
haben, ist die Verwaltung der Gemeindegüter und die Rechnungsführung,

sowie die Aufsicht der Staatsbehörden in den Vorschriften
des zur Zeit in Kraft bestehenden Gesetzes über das Gemeindewesen

vom 9. Dezember 1917 speziell in den Artikeln 48—51, 56, 58, 60 und
62, sodann in dem Dekret über die Vermögensverwaltung und das

Rechnungswesen der Gemeinden vom 19. Mai 1920 speziell in den

§§ 2, 8, 11—14 und 20—24 bestimmt und geordnet. Von besonderer
Bedeutung und äusserst bemühenden Folgen für die hierseitige
Amtsstelle war die im § 22 dieses Dekrets enthaltene Vorschrift,
wonach die Auszüge bezw. formulargemässen Rapporte, welche die

Regierungsstatthalterämter von jeder passierten Rechnung von jeher
(d. h. von 1869 hinweg) stets der Oberaufsichtsbehörde, also der

Direktion des Gemeindewesens, eingesandt werden mussten,
nunmehr dem kantonalen statistischen Bureau zuzustellen waren und
dass diesem zugleich die Lieferung der Formulare für die

Passationsrapporte über die Rechnungsablage sämtlicher Gemeindegüter
übertragen wurde. Durch diese ohne sein Mitwissen und Zutun er-
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62, sodann in dem Dekret über die Vermösensverwaltuns und das
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§8 2. 8, 11—14 und 20—24 bestimmt und seordnet. Von besonderer
Dedeutung und äusserst bemübendsn böigen kür die bierseitise
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naeb die àsxûge bexw. kormularsemässen Rapports, welebe die

Desierunssstattbalterämter von jeder passierten Deeknung von jeder
(d. b. von 1869 binweg) stets der Oberauksicbtsbeborde, also der

Direktion des (Zemeindewesens, eingesandt werden mussten, nun-
mebr dem kantonalen statistiseben IZureau Zuzustellen v/aren und
dass diesem xugleicb die kiekerung der bormulare kür die Dassa-

tionsrapporte über die Deebnungsablage sämtlieker (Zemeindegüter

übertragen wurde. Dureb diese obne sein lVlitwissen und ^utun er-
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folgte Massnahrae wurden dem kantonalen statistischen Bureau als
Sammel- und Kontrollstelle nicht nur eine bedeutend vermehrte
Arbeit, sondern durch die Auferlegung der Pflicht zur Lieferung der
Berichtsformulare (per Jahr ca. 3500 Berichte) auch erhebliche
Kosten zugemutet, welche dasselbe aus seinem ordentlichen Kredit zu
bestreiten hatte. Die Ausführung der vorerwähnten Massnahme
brachte für uns insofern noch eine besonders schwierige Arbeit und
unvorhergesehene Kosten mit sich, als beim Uebergang des Pensums

an unser Bureau auf Ende des Jahres 1920 die für den Neudruck
vorgesehene Abänderung bezw. Neueinrichtung der Passationsformulare

sämtlicher Spezies, nämlich der Orts-, Schul-, Kirchen-,
Armen- und Burgergutsverwaltungen bewerkstelligt werden musste,

wozu seitens der Direktion des Gemeindewesens bereits einige
Jahre vorher im Wege einer Umfrage oder Vernehmlassung der
Regierungsstatthalterämter entsprechende Vorkehren getroffen worden
waren. Gestützt auf das damals eingelangte Enquêtematerial wurden

die genannten Rapportformulare im Sinne der Erweiterung der
Rechnungspositionen namentlich bei den Einnahmen und Ausgaben

der laufenden Verwaltung zweckentsprechend eingerichtet und zum
Druck vorbereitet; nur das Armengutsformular wurde in seiner
bisherigen Fassung belassen, weil dasselbe von jeher von der Direktion
des Armenwesens selbst eingerichtet und geliefert worden war.
Dagegen wurde später von regierungsstatthalteramtlicher Seite noch

verlangt, dass auch für die Rechnungsablage der
Forstreservekassen-Verwaltungen ein besonderes Rapportformular erstellt und
geliefert werde, welchem Verlangen unsererseits im Einvernehmen
mit der kantonalen Forstdirektion ebenfalls entsprochen wurde. Wir
halten es für angezeigt, hier noch ausdrücklich zu betonen, dass bei

der Neueinrichtung und redaktionellen Bereinigung der Passations-
rapportformulare mit grösster Umsicht und Sorgfalt vorgegangen
wurde und dabei die von den Regierungsstatthalterämtern damals

schriftlich eingereichten" Wünsche und Anregungen fast durchwegs
berücksichtigt wurden, ebenso dass die Fassung der Formulare mit
dem von der Direktion des Gemeindewesens kurz vorher (im August
1920) neu aufgestellten Musterschema für die Rechnungsführung der
Gemeinden, von welchem wir erst nachträglich Kenntnis erhielten,
noch vor Anordnung des Druckes 'der Neuauflage möglichst in
Einklang gebracht und dem Kantonsbuchhalter, welcher als Mitglied
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Lammel- und Kontrollstelle nicdt nur eine bedeutend vermedrte
Arbeit, 8ondern dureb die Vukerlegung der Dklicdt ?ur Diekerung der
Dericdtskormulare (per dadr ea. 3S00 Vericdte) aueb erbeblieke
Kosten Zugemutet, welcde dasselbe au8 8einem ordentlieben Kredit?u
befreiten datte. Oie àskllkrung der vorerwädnten Massnadme
braedts kür UN8 insokern nocd eine be8vnder8 scdwierlgs Arbeit und
unvordergesekene Ko8ten mit 8iek, als beim Debergang des Pensums

an unser lZureau auk Lnde des dadres 1920 die kür den Neudruck
vorgesedene Abänderung bexw. bleueinricdtung der Dassatlonskor-
mulare sämtlicder LpeÄes, nämlicd der Orts-, Ledul-, Kircden-,
^rmen- und Vurgergutsverwaltungen bewerkstelligt werden musste,

wo?u seitens der Direktion des Oemeindewesens bereits einige
dadre vorder im Wege einer Dmkrage oder Vernedmlassung der pe-
gierungsstattkalterämter entspreedsnde Vorkedren getrokken worden
waren. Oestütxt auk das damals eingelangte Dnquêtematerial wur-
den die genannten Papportkormulars im Zinne der Erweiterung der
Pecknungspositionen namentlicd bei den Dinnakmen und Ausgaben

der lautenden Verwaltung xweckentsprecdend eingericdtet und 2um
Druek vorbereitet; nur das àmengutskormular wurde in seiner bis-
kerigen Fassung belassen, weil dasselbe von jeder von der Direktion
des àmenwessns selbst eingeriedtet und geliekert worden war. Da-

gegen wurde später von regierungsstattdalteramtlieder Leite noek

verlangt, dass aucd kür die pecdnungsablags der Porstreserve-
Kasssn-Verwaltungen ein besonderes Papportkormular erstellt und
geliekert werde, weledem Verlangen unsererseits im Dinvernekmen
mit der kantonalen Porstdirektion ebenkalls entsprocden wurde. Wir
daltsn es kür angezeigt, dier nocd ausdrücklicd xu betonen, dass bei

der bleueinriedtung und redaktionellen Vereinigung der passations-
rapportkormulare mit grösster Idmsicdt und Lorgkalt vorgegangen
wurde und dabei die von den pegierungsstattdalterämtern damals

sedriktlicd eingereicdten' Wünscde und Anregungen kast durcdwegs
derücksicdtigt wurden, ebenso dass die Passung der kormulare mit
dem von der Direktion des Oemeindewesens Kur? vorder (im àgust
1920) neu aukgestellten Mustersckema kür die pecdnungskllkrung der
Oemeinden, von welcdem wir erst naedträglick Kenntnis erdielten,
nocd vor Anordnung des Druckes der dleuauklage möglicdst in
Einklang gebrackt und dem Kantonsbuckkalter, welcder als Mitglied
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und Vorsitzender einer Spezialkommission bei der Aufstellung des

erwähnten Rechnungsschemas mitgewirkt hatte, zur Einsichtnahme
und eventuellen Ergänzung unterbreitet worden waren. Endlich sei
noch betont, dass die Erweiterung der Rechnungsposten für die
Einnahmen und Ausgaben in den Rapportformularen hauptsächlich auf
Anregung des Regierungsstatthalteramts eines grössern Amtsbezirks
erfolgt war; die bezügliche Eingabe datiert vom 22. September 1916;

die weitern von der Direktion des Qemeindewesens selbst eingeleiteten

Vorkehren und Vernehmlassungen der Regierungsstatthalterämter

zogen sich alsdann bis in die Jahre 1918/19 hinein. Als Kurio-
sum mag nun angeführt werden, dass einige Jahre später von
demselben Regierungsstatthalteramt (aber nicht vom nämlichen Inhaber)
neuerdings eine Eingabe, diesmal an die Justizdirektion, gerichtet
wurde, in welcher ungefähr das Gegenteil von dem verlangt wurde,
was in der frühern Eingabe angeregt und mit den übrigen
Regierungsstatthalterämtern vereinbart worden war! Im Gegensatz zu
dem frühern lautete das Begehren nunmehr auf Eliminierung oder
Fallenlassen der Spezifikation der Einnahmen und Ausgaben in der
laufenden Verwaltung. Soweit es mit der angeblichen Arbeitsentlastung

motiviert erschien, hätten wir dem Begehren Verständnis
entgegengebracht; allein der Verfasser der Eingabe erging sich derart

in ungerechtfertigten, unwahren und ungehörigen Auslassungen,
dass eine Zurechtweisung desselben von zuständiger Seite unbedingt

am Platze gewesen wäre.
Der Druck der auftrags- und pflichtgemäss gegen Ende des

Jahres 1920 vom hierseitigen Bureau bewerkstelligten Neuauflage
sämtlicher Formulare verursachte demselben eine Mehrausgabe von
ca. Fr. 1200.—. Wir hatten uns der uns damals unerwartet
zugewiesenen Aufgabe mit aller Sorgfalt und Mühe unterzogen und
glaubten damit im Interesse der Verwaltung und der Aufsichtsbehörde

zu handeln, zumal die regierungsstatthalteramtliche
Berichterstattung über die Rechnungsablage betr. die Verwaltung der
Gemeindegüter nicht von uns unmittelbar zu statistischen ^Zwecken,
sondern von der Direktion des Gemeindewesens im Wege gesetzlicher

und VerOrdnungsvorschriften eingeführt und fortgesetzt worden

war und somit offenbar als Hülfsmittel für die Ausübung der
Staatsaufsicht, sowie als Beweismittel für wirklich allgemein
stattgefundene Passation der Gemeinderechnungen seitens der Regie-

— 8 —

und Vorsitzender einer Lpe^ialkommission bei 6er Vnkstellung à
erwäbnten Fecbnungsscbemas mitgewirkt batte, 2ur Linsicbtnabme
und eventuellen Lrgän^ung unterbreitet worden waren. Lndlicb 8ei

nock betont, dass die Erweiterung äer ^ecbnungsoosten kür die Lin-
nabmsn und àsgaben in den k^apportkormularen bauptsäcblicb auk

àregung des l^egierungsstattbalteramts eines grössern àitsbeÂrks
erkolgt war; die be^üglicbe Lingabe datiert vom 22. Leptember 1916;

à weitern von der Direktion cle8 (Zemeindewesens 8elb8t eingeleiteten

Vorkebren und Vernekmlassungen der l^egierungsstattbaiter-
ämter ^ogen 8ieb al8dann bi8 in die labre 1918/19 kinein. r^Is Kurio-
8um mag nun angekübrt werden, da88 einige labre später von dem-
8elden l?egierung88tattbalteramt (aber niebt vom nämlicben Inbaber)
neuerding8 eine Lingabe, diesmal an die lustigdirektion, geriebtet
wurde, in welcber ungekäbr da8 (legenteil von dem verlangt wurde,
wa8 in der trübern Lingabe angeregt und mit den übrigen l^egie-
rung88tattbalterämtern vereinbart worden war! Im (Zegensatx ^u
dem trübern lautete dà8 Degebren nunmebr auk LIiminierung oder
Lallenlassen der Lpe^ikikation der Linnabmen und àsgaben in der
lautenden Verwaltung. Loweit e8 mit der angeblieben ^.rbeitsent-
Ia8tung motiviert er8ebien, batten wir dem Degebren Verständnis
entgegengedraekt; allein der Verta88er der Lingabe erging 8ieb derart

in ungerecktkertigten, unwabren und ungebörigen Auslassungen,
da88 eine Zlurecbtweisung ds88elben von Zuständiger Leite unbedingt

am Dlatxe gewesen wäre.
Der Druck der auttrag8- und pklicktgemäss gegen Lnde des

labres 192V vom kierseitigen Dureau bewerkstelligten bleuauklage

sämtlicker Lormulare verursaebte demselben eine lVIekrausgabe von
ca. Lr. 1200.—. Wir batten uns der uns damals unerwartet
Zugewiesenen àkgads mit aller Lorgkalt und Nllbe unterzogen und
glaubten damit im Interesse der Verwaltung und der àksicbts-
debörde xu bandeln, ?umal die regierungsstattbalteramtliebe De-

rickterstattung über die l?ecbnungsablage betr. die Verwaltung der
(Zemeindegüter nicbt von uns unmittelbar xu statistiscben Zwecken,
sondern von der Direktion des (Zemeindewesens im Wege geset?-
lieber und Verordnungsvorsckritten eingstübrt und kortgesetxt wor-
den war und somit otkenbar als Dültsmittel kür die Ausübung der

Ltaatsautsickt, sowie als Deweismittel kür wirklicb allgemein statt-
gekundene Kassation der (Zemeindereeknungen seitens der I^sgie-



rungsstatthalterämter diente. Um so mehr sahen wir uns in dieser
Auffassung enttäuscht, durch das nach § 24 des Dekrets vom 19. Mai
1920 neu geschaffene Organ eines Revisionsbeamten, also von Seiten

der Qemeindedirektion vernehmen zu müssen, dass sie dieser
Passationsrapporte gar nicht mehr bedürfe, indem in der Tat in
allen Fällen, in welchen der Revisor sich mit dem Gemeinderech-

nungswesen und bezüglichen Untersuchungen im Einzelnen zu befassen

hat, begreiflicherweise vorgezogen wird, einfach die betr.
Gemeinderechnungen einzuverlangen. Insoweit ist dies gewiss
einleuchtend, aber damit ist noch keineswegs erwiesen, dass das

Rapportwesen über die wirklich stattgefundene Passation sämtlicher
Gemeinderechnungen unnötig oder hinfällig geworden sei; somit liegt
unseres Erachtens der kantonalen Aufsichtsbehörde nach wie vor
die Pflicht ob, sich an Hand dieser Berichtauszüge zu überzeugen,
dass die vorschriftsgemässe Prüfung der Gemeinderechnungen
seitens der Regierungsstatthalterämter auch wirklich stattgefunden
habe, und zwar wenigstens so lange, als die bezüglichen Dekretsvorschriften

noch in Kraft bestehen. Die von den Organen der
Aufsichtsbehörde gelegentlich kundgegebene Auffassung, dass die
Passationsrapporte lediglich statistischen Zwecken zu dienen hätten, ist
durchaus unzutreffend, denn diese formulargemässe Berichterstattung

ist, wie gesagt, s. Z. von der kantonalen Aufsichtsbehörde
unzweifelhaft im administrativen Interesse eingeführt worden, und es

sind die bezüglichen Bericht- oder Rechnungsauszüge von der
Direktion des Gemeindewesens tatsächlich 50 Jahre lang, d. h. bis zum
Jahre 1920 auch stets in ihrem Interesse einverlangt und gesammelt
worden ; nur ab und zu, d. h. nach gewissen Zeitperioden suchte die
amtliche Statistik dieselben für ihre Zwecke zu verwerten und im
öffentlichen Interesse dienstbar zu machen. Das administrative
Interesse war also unstreitig das primäre, das statistische dagegen das

sekundäre Motiv bei dieser formulargemässen Berichterstattung
über die regierungsstatthalteramtliche Passation der
Gemeinderechnungen.

Wir geben nun ohne weiteres zu, dass die Prüfung der
sämtlichen Gemeinderechnungen und die auszugsweise Berichterstattung
den Regierungsstatthalterämtern, besonders in Bezirken mit
zahlreichen Gemeinden, alljährlich eine grosse, zeitraubende Arbeit
verursacht; es war daher auch nicht zu verwundern, dass in der von

runssstuttkulterâmter Gente, là so mebr suben wir un8 in dieser
àkkussuns enttâusebt, dureb das nueb 8 24 des Dekrets vom 19. lVlui

1920 neu sesekukkene Orsun eines Devisionsbeumten, also von 8ei-
ten der (Zemeindedirektion vernebmen ?u mü88on, dass sie dieser
Passutionsrupporte sur nielit metir bedürke, indem in der t ut In
utten knüllen, in weleben der Devisor sieb mit ctem (Zemeindereeb-

nunsswesen und de^üslietien Dntersuebunsen im Linxelnen xu beku8-

8en tiut, besreiklieberweise vorss^osen wird, einkueb ctie betr. (Ze-

meinderecbnunsen einxuverlunsen. Insoweit i8t dies sswiss ein-
leuebtenct, über damit i8t noek keineswess erwiesen, dass dus Dup-
portwesen über à wirklieb stuttsekundene passation sâ'mtKcbe/- (Ze-

meindersebnunsen unnötis oder binküllis seworden sei; 8omit liest
nn8ere8 fruebtens der kantonalen ^.uksiebtsbebörde nueb wie vor
die pkliekt ob, 8iek un Hand die8er Lsriebtaus^üse ^u übsrxeusen,
du88 die vorscbriktssemüsse prükuns der tZemeindsreeknunsen sei-
ten8 der DeAierunxsstattbalterämter aueb wirklieb 8tuttsetunden
bube, und ^wur weniS8ten8 80 lunse, utu die bexüslicben Oekretsvor-
8ebritten noeb in Krakt begeben. Die von den Orsunen der àk-
8iebt8bsbörde setesenttieb kundsesebene àkkassunA, du88 diePas-
sationsrapporte ledtslieb 8tuti8ti8eken Zwecken xu dienen bütten, i8t
durebuu8 unxutrekkend, denn die8e kormularZemässe IZeriebterstat-
tuns Í8t, wie se8ust, 8. von der kuntonulen àksiebtsbebôrde ün-
ziweikelbakt à aàmêskrak/ven Interesse einselükrt worden, und e8

8ind die beizüslicken Leriebt- oder DeeknunAsaus^üse von der Oi-
rektion de8 (Zemeindewe8en8 tatsaebbeb 50 Zabre luns, d. k. bi8 ?.um

Zubre 1920 uueb 8tet8 in ibrem Intere88s einverlanAt und gesammelt
worden; nur ud und 2U, d. b. nueb gewissen ?eitperioden 8ucbts die
umtlicks 8tuti8tik dieselben kür ibre ^weeke xu verwerten und im
ökkentlieken Interesse dien8tbur ?u mueben. Das administrative In-
tere88e wur also un8treitis duu primäre, du8 8tuti8ti8cke dusesen das

sekundäre lVlotiv bei dieser kormulursemüssen IZeriebterstuttuns
über à resierunssstuttkulterumtliebe Passation der (Zemeinde-

recbnunsen.
XVir Aeben nun obne weiteres 2u, dass die prükunx der sümt-

lieben (Zemeindereebnunsen und die uus^ussweise lZeriekterstuttuns
den l^esierunssstuttkulterumtern, besonders in LeÄrken mit ^abl-
reicken (Zemeinden, alliükrlieb eine srosse, Zeitraubende Arbeit ver-
ursaebt; es wur daker uueb niebt ?u verwundern, dass in der von
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betr. Regierungsstatthalteramt Ende 1925 an die Justizdirektion
gerichteten Eingabe eine gewisse Vereinfachung der Rapportformulare

in dem Sinne verlangt wurde, dass von der bisherigen Spezifikation

der Einnahmen und Ausgaben in der laufenden Verwaltung
abgesehen und nur noch die Einnahmen und Ausgaben im Total
verzeichnet würden. Von den Direktionen der Justiz und des Innern mit
der nähern Prüfung dieser Eingabe beauftragt, gelangten wir in
unserm Bericht gewisser Bedenken und Nachteile wegen indes eher
zu einem ablehnenden Schluss und zwar mit dem ausdrücklichen
Vorbehalt, dass wenn dem bezüglichen Begehren dennoch
entsprochen werden sollte, wir die Verantwortlichkeit für alle weitern
Folgen ablehnen müssten. Das bezügliche, vom Vorsteher des kantonalen

statistischen Bureaus verfasste, an die Direktion des Innern
zu Händen der Justizdirektion gerichtete Memorial datiert vom
17. Mai 1926; in demselben sahen wir uns veranlasst, unsern Standpunkt

auch gegenüber der Haltung der Direktion des Gemeindewesens

ausführlich zu erörtern und zu begründen. Wenn wir denn-
noch gegen Ende des Jahres Hand boten zu der gewünschten
Vereinfachung des Rapportformulars, so geschah es nicht etwa deshalb,
weil wir die in der Eingabe enthaltenen Behauptungen und Begründungen

für zutreffend und gerechtfertigt hielten — im Gegenteil —,
sondern aus Rücksicht auf die Justizdirektion, welche glaubte, damit
eine Entlastung der Bezirksbeamten zu erreichen und uns daher
durch ihre Sekretäre wiederholt um Entgegenkommen gebeten hatte.
Das alsdann von uns im Einvernehmen mit der Justizdirektion
unterm 18. Oktober 1926 an die Regierungsstatthalterämter erlassene

Zirkular hatte folgenden Wortlaut:
«Von Seite der Justizdirektion wurde auf eine bezügliche

Eingabe hin die Frage aufgeworfen, ob nicht die jährliche Berichterstattung

der Regierungsstatthalterämter über die erfolgte Passation der
Gemeinderechnungen im Interesse der Arbeits- und Zeitersparnis
in der Weise vereinfacht werden könnte, dass von einer Spezifikation

der Einnahmen und Ausgaben in der laufenden Verwaltung in
Zukunft Umgang genommen würde. Da auch der Direktion des

Gemeindewesens, laut ihrer Vernehmlassung, die erwähnte Spezifikation

für ihre Zwecke nicht absolut notwendig erscheint, so glaubten

wir die von der Justizdirektion gestellte Frage bejahen zu sollen.

Demzufolge wären also die gemäss § 22 des Dekrets über die Ver-
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dem betr. I^egierungaatattbalteramt Lnde 1935 an die duati^direktion
gericbteten Dingabe eine servisse Vereintacbung der Fapportformu-
lars in dem Sinne verlangt wurde, dass von der bisberigen Spexifj-
Kation der Dinnabmen und àagaben in der lautenden Verwaltung
abgeaeben und nur noeb die Dinnakmen und àagaben im?otal ver-
àcàet würden. Von den Direktionen der duatizi und dea Innern mit
der näbern Drüfung die8er Dingade beauftragt, gelangten wir in
un8erm Derickt gewisser Dedenken und blacbteile wegen inde8 eber
!?u einem abiebnenden Scbluaa und ?war mit dem auadrücklicken
Vorbebalt, da88 wenn dem bexüglicben Degebren dennoeb ent-
aprocben werden 8ollte, wir die Verantwortlicbkeit tür alle weitem
Dolgen abiebnen mü88ten. Da8 bWüglicbe, vom Vorateker de8 kanto-
nalen 8tati8ti8eken Dureaus verfasste, an die Direktion de8 Innern
2U Handen der àti^direktion gericbtete lVIemorial datiert vom
17. Nai 1936; in dem8elben 8aben wir un8 veranla88t, un8ern Stand-
punkt aucb gegenüber der Haltung der Direktion de.8 Oemeinde-

wesens au8tübrliLb xu erörtern und xu begründen. V/enn wir denn-
noeb gegen Dnds de8 dabres Hand boten xu der gewün8ebten Ver-
eintacbung dea Dapporttormulara, ao gescbab es niebt etwa desbalb,
weil wir die in der Dingabe entbaltenen Debauptungen und Legrün-
düngen tür zutreffend und gerecbtkertigt bielten — im Degenteil —,
sondern aua l?ücksicbt auf die dusti^direktion, welebe glaubte, damit
eine Dntlastung der DeÄrksdeamten ^u erreieben und una daber
dureb ibre Sekretäre wiederbolt um Entgegenkommen gebeten batte.
Das alsdann von una im Dinvernebmen mit der dustl^dirsktion
unterm 18. Oktober 1936 an die ^egierungaatattbalterämter erlaa-

aene Zirkulär batte folgenden Wortlaut:
«Von Seite der duàdirektion wurde auf eins be?üglicbe Din-

gade bin die Drage aufgeworfen, ob nickt die zäkrlicbe Derickteratat-
tung der I^egierungsstattbalterämter über die erfolgte passation der
Oemeinderecbnungen im Intereaae der àbeits- und Zeitersparnis
in der ^eise vereinfacbt werden könnte, daaa von einer Spezifikation

der Dinnabmen und àsgsben in der laufenden Verwaltung in
Zukunft ldmgang genommen würde. Da aucb der Direktion dea Oe-

meindeweaena, laut ibrer Vernebmlaaaung, die erwäknte SpeÄfika-
tion für ibre Zwecke nickt absolut notwendig eracbeint, ao glaubten

wir die von der dusàdirektion gestellte Drage bezaben ?u aollen.

Demzufolge waren also die gemäss 8 33 dea Dekrets über die Ver-
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mögensverwaltung und das Rechnungswesen der Gemeinden von
den Regierungsstatthalterämtern zu unsern Händen alljährlich zu
besorgenden Auszüge aus den passierten Gemeinderechnungen mit
Bezug auf die Angaben über die laufende Verwaltung in Zukunft auf
das Total der faktischen Einnahmen und Ausgaben (mit Ausschluss
der Vorschüsse und Rückerstattungen) zu beschränken.

Da für das Rechnungsjahr 1925 noch eine spezielle Verwertung
bezw. eine vergleichende statistische Darstellung der Rechnungsergebnisse

wenigstens im Ortsgut der Einwohnergemeinden vorgesehen

ist, so hat die Berichterstattung pro 1925 noch unverändert
zu erfolgen. Von 1926 an sind alsdann die bisherigen Formulare für
die Auszüge mit der vorgesehenen Beschränkung so lange zu
verwenden, als noch Vorrat vorhanden ist. Für den weitern Bedarf an
Passationsformularen in reduzierter Fassung wird alsdann anlässlich

der jeweiligen Neuauflage gesorgt. Sollten spezifizierte Angaben
über die laufende Verwaltung der Gemeinden allfällig später zu
finanzstatistischen oder Verwaltungszwecken notwendig erscheinen,
so müsste hiefür die allgemeine Anordnung einer bezüglichen
einmaligen Ermittlung an Hand besonderer Formulare immerhin
vorbehalten werden. Im übrigen bleibt es mit dem Rapportwesen über
die Passation der Gemeinderechnungen bei der bisherigen vor-
schriftsgemässen Uebung.»

Hält man sich gestützt auf den geschichtlichen Werdegang die
Tatsache klar vor Augen, dass die formulargemässe Berichterstattung

der Regierungsstatthalterämter über den Passationsbefund der
Gemeinderechnungen s. Z. von der Aufsichtsbehörde im
administrativen Interesse eingeführt und ein halbes Jahrhundert lang selbst
regelmässig einverlangt worden war, dass der Eingang der Berichte
Jahr für Jahr auch von ihr kontrolliert wurde, so muss doch unstreitig

daraus gefolgert werden, dass diese Berichterstattung zu den

unmittelbaren Aufgaben der Verwaltung bezw. der zuständigen
Aufsichtsbehörde und nicht der Statistik gehörte. Die statistische
Verwertung der Berichte erfolgte jeweilen nur auf besondere Veranlassung

und ohne vorschriftsgemässe Verpflichtung, charakterisierte
sich also durchaus als sekundäre, freiwillige Massnahme. Demnach
hätte dieser Aufsichts- oder Kontrolldienst bei der Direktion des

Gemeindewesens verbleiben und die Vorschrift des § 22 des
Dekrets unterlassen werden sollen; dies um so mehr als genannter
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mögen8verwaltung unä äa8 I?ecknung8we8en äs r Qemeinäen von
äsn I^egierung88tattkalterämtern su un8srn Danäen alljährlich xu
de8orgenäen ^U8?üge au8 äsn pa88ierten (Zemeinäereclmungen mit
De^ug auk äie àgaben über äis lautenäe Verwaltung in Ankunft auk

än8 lotal äer kakti8cden Einnahmen unà à8gaben (mit à88clâu88
äer Vor8Lllü88s unä Mcker8tattungen) xu be8ctiränken.

Da für äa8 l^echnung8jahr 1925 noch eine 8peàlle Verwertung
beziw. eine vergleichenäe 8tati8ti8che Dar8tellung äer I^eclmung8-
ergedni88e wenig8ten8 im Drt8gut äer Dinwolmergemeinäen vorge-
8e1ien i8t, 80 hat äie lZericliteràttung pro 1925 noch unveränäert

erfolgen. Von 1926 un 8inä al8äann äie bi8herigsn Formulare für
äie à8^ûge mit äer vorge8ekenen De8chränkung 80 lungs ?u ver-
wsnäen, ul8 noch Vorrat vorliunäen i8t. Dur äen weitern Deäark un
?u88ution8kormuluren in reäu?ierter Da88ung wirä ui8äunn unlu88-
licli äer jeweiligen bleuauflage ge8orgt. Sollten 8peÄfiÄerte Angaben
üder äie laufenäs Verwaltung äer Demeinäen ullfüllig 8püter ^u
finan?8tuti8ti8elien oäer Verwaltung82weâen notwenäig er8elieinen,
80 mü88te liiefür äie allgemeine àorânung einer bezüglichen ein-
muligen Ermittlung an llunä be8onäerer Formulare immerhin vor-
behalten weräsn. Im übrigen bleibt e8 mit äem I^apportwe8en über
äie?a88ation äer (Zemeinäerechnungen bei äer biàerigen vor-
8chrift8gemA88en Debung.»

Halt man 8ick ge8tüt?t auk äen ge8ckiLktIichen V^eräegang äie
?at8acbe klar vor àgen, äa88 äie formulargemä88e IZerichter8tat-
tung äer l?egierung88tatthalterämter über äen ?u88ation8bekunä äer
Qemeinäsrechnungen 8. von äer àf8icbt8behôrâe im aämini-
8trativen Intere88e eingeführt unä ein Halbe8 äahrhunäsrt lang 8elb8t

regelms88ig einverlangt woräen war, äa88 äer Eingang äer IZerichte
äahr für äahr auch von ikr kontrolliert wuräs, 80 mu88 äoch un8trei-
tig äarau8 gefolgert weräsn, äa88 äie8e lZerichter8tattung ?u äen

unmittelbaren Aufgaben äer Verwaltung bexw. äer ?u8tänäigen àk-
8icbt8beköräe unä nicht äer 8tati8tilc gehörte. Oie 8tati8ti8che Ver-
wertung äer Berichte erfolgte zeweilen nur auf be8onäere Veranla8-

8ung unä olme vor8chrift8gemä88e Verpflichtung, charakteri8ierts
8ich al8o äurchau8 al8 8ekunääre, freiwillige lVlu88nahme. Demnach
hätte äie8er ^uf8ickt8- oäer Kontrolläien8t bei äer Direktion äe8

(Zemeinäewö8en8 verbleiden unä äie Vor8chriit äe8 8 22 äe8 De-
Kret8 unterlu88en weräen 8ollen; äie8 um 80 mehr al8 genannter
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Direktion bereits durch Dekretsvorschrift vom 19. Mai 1920 eine
besondere Beamtung beigegeben worden ist, welcher das Gemeinde-
verwaltungs- und Rechnungswesen zugewiesen wurde und die
somit als das ständige Organ für die Aufsicht und Kontrolle im
allgemeinen, wie im besondern zu betrachten ist. Eine Abänderung der
bezüglichen Vorschriften in diesem Sinne erschiene durchaus
angebracht und in Uebereinstimmung mit der vor Erlass des Dekrets von
1920 bestandenen Auffassung der Verwaltungspraxis und Ausübung
der Oberaufsicht über das gesamte Gemeindeverwaltungs- und
Rechnungswesen. Würde dann die Direktion des Gemeindewesens
nach gründlicher und allseitiger Prüfung der Angelegenheit die

regelmässig fortgesetzte Einforderung der auszugsweisen
Berichterstattung auf Grund der passierten Gemeinderechnungen in
Zukunft als überflüssig und unnötig erachten, so stünde es ihr zu, auf

Abänderung der bezüglichen Vorschriften anzutragen und die
Aufhebung dieses Berichterstattungsdienstes zu verfügen. Damit würde
zugleich eine wirkliche Arbeitsentlastung der Regierungsstatthalterämter

erzielt. Aber vorerst müsste man versichert sein, dass diese

Massnahme wirklich ohne Nachteil für die Erfüllung der pflicht-
gemässen Funktionen seitens der Regierungsstatthalterämter
erfolgen könnte, denn, wie gesagt, die Einführung dieser
Berichterstattung geschah ursprünglich ohne Zweifel im Interesse der
administrativen Aufsicht mit der allgemeinen Zweckbestimmung, durch
die formulargemässen Auszüge aus den Gemeinderechnungen ein

Beweismittel für die stattgefundene Prüfung sämtlicher
Gemeinderechnungen zu erhalten.

Wie aus neulich stattgefundenen Verhandlungen im Grossen

Rate (September 1927) hervorgeht, scheinen noch immer Klagen
über mangelhafte Finanzverhältnisse und vor allem über mangelhafte

Ordnung im Rechnungswesen der Gemeinden an der
Tagesordnung zu sein, und es ist der Berichterstatter der
Staatswirtschaftskommission beauftragt worden, die Regierung zu ersuchen,
Mittel und Wege zu suchen, um da für Abhülfe zu sorgen, wobei eine

Vermehrung der Inspektoren oder Revisoren bei der Gemeindedirektion

oder aber die Gründung eines Revisions- oder Zweckverbandes

namhaft gemacht wurde, welcher die nötige fachmännische
Kontrolle über das Rechnungswesen ausüben würde. Es wurde denn
auch ein bezügliches Postulat gestellt, welches nach zustimmenden
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Erklärungen seitens des stellvertretenden Gemeindedirektors
angenommen wurde. Mit Recht machte derselbe auf die Schwierigkeiten
aufmerksam, die in der Organisation und Verwaltung unserer
verschiedenartigen und zahlreichen Gemeinden nebst Unterabteilungen
bestehen und er sprach von 2000 — es sind aber sogar bei 3000 —
Gemeindegutsverwaltungen oder mehr, wenn man alle gesetzlich
zur öffentlichen Rechnungsablage verpflichteten Gemeindeverwaltungskörper

(Ortsgut, Schulgut, Kirchengut, Armengut, Burgergut
und endlich noch die Forstreservekassen) in Betracht zieht. Mit dem
Berichterstatter der Regierung sind auch wir, gestützt auf die von
uns gemachten Erfahrungen und Wahrnehmungen, darin einig, dass

ein Revisor nicht genügt und wahrscheinlich auch mehrere staatliche

Inspektoren nicht ausreichen würden, um die Gemeindegutsverwalter

durchwegs zur ordnungsgemässen Verwaltung und
Rechnungsführung anzuhalten und dass es daher ratsamer wäre, wenn
dem Prinzip der Selbstverwaltung entsprechend eine Organisation,
bestehend aus einem oder (je nach der Art der Gutsverwaltungen)
mehr als einem Zweckverband, geschaffen werden könnte, welche,
ähnlich wie beim Sparkassenverband, die regelmässige Aufsicht und
Revision besorgen würden. Zur Deckung der daherigen Kosten wäre
die Mitbeteiligung sämtlicher Gutsverwaltungen, sowie auch des

Staates notwendig, und dem staatlichen Inspektor bezw. der
Revisionsabteilung der Gemeindedirektion würde alsdann die Oberaufsicht

und einheitliche Instruktion der Verbandsrevisoren sowie
überhaupt die Aufgabe zufallen, den geschäftlichen Verkehr zwischen
der kantonalen Aufsichtsbehörde und den Zentralstellen der
Revisionsverbände aufrecht zu erhalten.

Die Hauptergebnisse der Gemeinderechnungen pro 1925.

Die Gemeindegüter sind nach den Vorschriften des Gesetzes

über das Gemeindewesen zur Bestreitung der öffentlichen Bedürfnisse

der Gemeinden bestimmt und so zu verwalten, dass sie einerseits

in ihrem Bestände nicht gefährdet werden und andererseits,
soweit dies ihre Zweckbestimmung gestattet, einen guten Ertrag
abwerfen. Die Gemeinden haben sowohl über ihr Vermögen und dessen

Bestand, als auch über ihre laufende Verwaltung Rechnung zu führen

und solche alljährlich abzulegen; dieselbe hat sich auf alle
Zweige der Gemeindeverwaltung zu beziehen. Nach erfolgter Ge-
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Zweige der Gemeindeverwaltung xu belieben, black ertolgter (Ze-
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nehmigung durch das zuständige Qemeindeorgan sind alle
Gemeinderechnungen dem Regierungsstatthalter zur Passation vorzulegen.

Der Regierungsstatthalter prüft die Rechnungen sowohl auf
ihre rechnerische Richtigkeit, als auch mit Bezug auf die Ueberein-
stimmung ihres Inhalts mit den bestehenden Gesetzen, Verordnungen

und Reglementen, also auf korrekte Verwaltung und bestim-
mungsgemässe Verwendung der Gemeindegüter und Einnahmen.
Werden Verletzungen von Vorschriften oder Unregelmässigkeiten
wahrgenommen, so hat der Regierungsstatthalter eine Untersuchung
zu veranlassen und den Regierungsrat davon zu benachrichtigen.
Die nämliche Befugnis oder Pflicht liegt selbstverständlich auch der
Direktion des Gemeindewesens als Oberaufsichtsbehörde ob.

Die von den Regierungsstatthalterämtern vorschriftsgemäss
alljährlich dem kantonalen statistischen Bureau einzusendenden
Rechnungsauszüge oder Passationsrapporte enthalten nun nach dem im
vorigen Abschnitt ausführlich erörterten Vorgang pro 1925 zum
letzten Mal eine spezifizierte Darstellung der Einnahmen und
Ausgaben der laufenden Verwaltung; es erschien daher angezeigt, die
Ergebnisse derselben für alle Einwohner- und Ortsgemeinden in
einer zweiteiligen Uebersicht (Einnahmen und Ausgaben) zu
veröffentlichen. Bei der Bearbeitung derselben gingen wir_ von dem

Grundsatz aus, dass nur die faktischen Einnahmen und Ausgaben
(unter Ausschluss der in den Gemeinderechnungen enthaltenen
Beträge aus dem Vorschuss- und Kontokorrent-Verkehr) aufzunehmen

seien. Obschon die Rechnungsposten der laufenden Verwaltung in
den neu erstellten Formularen von 1920 erweitert worden waren,
ergaben sich dennoch für die Eintragung da und dort Unzukömmlichkeiten,

so dass von den Berichterstattern entweder neue Posten
ausgesetzt oder vorhandene zusammengefasst wurden. Die grösste
Unzukömmlichkeit aber entstund durch die in § 14, Absatz 2 und
§ 22, Absatz 3 des Dekrets vom 19. Mai 1920 enthaltenen

Bestimmungen, wonach Abweichungen vom Rechnungsschema auf
Ansuchen der betr. Gemeinden gestattet werden können, indem die

Rechnung der Gemeinde Bern mit der Einrichtung des kantonalen
Rechnungsschemas aus erklärlichen Gründen nicht übereinstimmt
und der Rechnungsauszug nicht vorgelegt, d. h. weder vom
Regierungsstatthalteramte noch von der Stadtbuchhalterei ausgefertigt
werden konnte, so dass wir denselben auf Grund der Gemeinderech-
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nung selbst zu erstellen suchen mussten, obschon dies immerhin in
der Pflicht der Gemeinde gelegen wäre. Freilich konnte die
Bearbeitung der bezüglichen Aufstellung auch von uns nicht durchwegs
einwandfrei nach den im Rapportformulare vorgesehenen
Unterscheidungen durchgeführt werden, weshalb wir die Nachweise für
die Stadt Bern unter allem Vorbehalt geben. Das Gesamtergebnis
der Einnahmen und Ausgaben, also der laufenden Verwaltung der
Einwohnergemeinden ist pro 1925 folgendes:

Ortsgutsverwaltung pro 1925:

Einnahmen Ausgaben Mehreinnahmen.
Fr. Fr. Fr.

Einw.-Gem. des ganzen Kts. 96,538,556 90,738,529 5,800,027

Dieses Ergebnis mit 6,4% Mehreinnahmen würde ein erstaunlich
günstiges Rechnungsergebnis darstellen, wenn damit die wirkliche.
Finanzgebarung der Gemeinden zum Ausdruck käme. Nun ist aber
darauf aufmerksam zu machen, dasS bedeutsame Leistungen, wie
Amortisationen und Zinse, wohl in der Vermögensverhandlung,
nicht aber in der laufenden Verwaltung figurieren dürften. Da
unsere vorliegende Arbeit sich indes nicht auch auf nähere
Untersuchungen über die Veränderungen im Vermögensbestande der
einzelnen Gemeinden beziehen konnte, so müssen wir hier auf die
bezüglichen eingehenden statistischen Feststellungen vorläufig
verzichten; einige nähere Aufschlüsse ergeben sich immerhin auch aus:

der von uns bearbeiteten und beigedruckten Uebersicht über den

Vermögensbestand von 1925. Der günstige Rechnungsabschluss der
laufenden Verwaltung pro 1925 kann unter Umständen auch ein
Zufallsergebnis sein und übrigens rührt das günstige Rechnungsergebnis

meistenteils von den gut situierten grösseren Gemeinden her,
während die Rechnungen der kleinem Gemeinden häufig ungünstig
abschliessen. Vergleichen wir nun das Ergebnis der laufenden
Verwaltung der Einwohnergemeinden mit demjenigen des Staates, so

fragt es sich, ob die Roheinnahmen und Rohausgaben, oder nur die

Reineinnahmen und Reinausgaben, wie sie in der Staatsrechnung
verzeichnet sind, ins Auge zu fassen seien. Unseres Erachtens müssen

die Roheinnahrnen und Rohausgaben des Staates als
massgebend betrachtet werden ; demnach erscheint der Staat pro 1925 mit
folgendem Verwaltungsaufwand:
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Laufende Verwaltung des Staates pro 1925:

Roheinnahmen Rohausgaben Mehrausgaben
Fr. Fr. Fr.

Staat Bern 145,429,887 147,266,595 1,836,708

Die Einnahmen des Staates würden also diejenigen der
Einwohnergemeinden pro 1925 um 48,9 Mill. Fr. und die Ausgaben um
56,5 Mill. Fr. übertreffen. Aber auch wenn wir die Einnahmen und
Ausgaben aller Qemeindegutsverwaltungen zum Vergleich herbeiziehen

würden, so würde der gesamte Verwaltungsaufwand
derselben kaum an denjenigen des Staates heranreichen. Für das Jahr
1920 verzeigte nämlich unsere allgemeine Gemeindefinanzstatistik
folgende Summen:

Laufende Verwaltung pro 1920:

Gemeindegüter Einnahmen
Fr.

3,258,070
83,127,401
16,771,930
2,713,079

12,654,297

Ausgaben
Fr.

3,242,831
78,998,916
16,265,319
2,599,307

11,195,060

Mehreinnahmen
Fr.

15,239

4,128,485
506,611
113,772

1,459,237

Kirchengut
Ortsgut
Schulgut
Armengut
Burgergut

Total 118,524,777 112,301,433 6,223,344

Allerdings dürfte der Aufwand aller Gemeindegutsverwaltungen
von 1920 auf 1925 auch wesentlich zugenommen haben, zumal die

Ortsgüter allein eine Vermehrung der Ausgaben von 11,7 Mill. Fr.
in den fünf Jahren des genannten Zeitraums aufweisen. Wir sind im
Falle, die Einnahmen und Ausgaben im Ortsgut der Einwohnergemeinden

auf ca. 50 Jahre zurück, und zwar für neun Rechnungsjahre,

für welche die statistische Zusammenstellung erfolgte,
aufzuführen und damit zu zeigen, in welch gewaltigem Masse der
Verwaltungsaufwand der Einwohnergemeinden zugenommen hat.

Laufende Verwaltung der Einwohnergemeinden:

Jahre

1876
1880
1885

1890
1892

Einnahmen

Fr.

6,993,577
8,689,569
8,987,320

10,760,321
12,560,716

Ausgaben

Fr.

6,759,223
8,303,250
8,502,362

10,330,892
12,251,100

Mehreinnahmen +
Mehrausgaben —

Fr.

+234,354
+386,319
+484,958
+429,429
+309,616

— 16 —

lautende Verwaltung des Staates pro 1925:

Kodeinnàmen kokausgaben Nekrausgaben
Nr. Nr. Nr.

Staat Lern 145.429.887 147,266,595 1,836,708

Die Linnabmen des Staates würden also diejenigen der Linwob-
nergemeinden pro 1925 um 48,9 lVlill. Lr. und die Ausgaben um
56,5 Mil. Lr. übertrekten. ^ber aueli wenn wir die Linnabmen und
Ausgaben «//er Oemeindegutsverwaltungen xum Vergleielr bsrbei-
xieken würden, so würde der gesamte Verwaltungsautwand der-
selben kaum an denjenigen des Staates beranreieben. Lür das Takr
1920 verneigte nämlieb unsers allgemeine Oemeindekinanxstatistik
folgende Summen:

Lautende Verwaltung pro 1920:

Oernsindegüter Linnabmen
Nr.

3,258,070
83,127,401
16,771,930
2,713,079

12,654,297

Ausgaben
Nr.

3,242,831
78,998,916
16,265,319
2,599,307

11,195,060

lViebreinnakmsn
Nr.

15,239

4,128,485
506,611
113,772

1,459,237

Kireksngut
Ortsgut
Sebulgut
^rmengut
Lurgergut

Total 118,524,777 112,301,433 6,223,344

Allerdings dürtte der àtwand aller Oemeindegutsverwaltungen
von 1920 auk 1925 aueb wesentlieb Zugenommen baden, xumal die

Ortsgüter allein eine Vermebrung der Ausgaben von 11,7 Nill. Lr.
in den tünt Tabren des genannten Zeitraums autweisen. Wir sind im
Lalle, die Linnabmen und Ausgaben im Ortsgut der Linwobner-
gemeinden aut ea. 50 Tabre xurüek, und xwar tllr neun t^eebnungs-

jabre, tür weleke die statistiseke Zusammenstellung ertolgte, aukxu-

tükren und damit xu xeigen, in weleb gewaltigem Nasse der Ver-
waltungsaukwand der Linwobnergemeinden xugenommen bat.

Lautende Verwaltung der Linwobnergemeinden:

jabre

1876
1880
1885

1890
1892

Linnabmen

Nr.

6,993.577
8.689,569
8,987,320

10,760,321
12,560,716

Ausgaben

Nr.

6,759,223
8,303,250
8,502,362

10,330,892
12,251,100

Nekreinnakmen -j-
Nekrausgaden —

Nr.

-i-234.354
4-386.319
-l-484,958
4429.429
4-309,616
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Jahre Einnahmen Ausgaben
Mehreinnahmen +
Mehrausgaben —

Fr. Fr. Fr.

1900 17,105,731 16,031,403 +1,074,328
1910 35,500,725 33,680,163 +1,820,562
1920 83,127,401 78,998,916 +4,128,485
1925 96,538,556 90,738,529 +5,800,027

Als bemerkenswert erscheinen hier immerhin die regelmässigen,
in der letzten Zeit sogar stark angestiegenen Einnahmenüberschüsse
aller Rechnungsjahre, die dem Vergleich zu Qrunde liegen..

Zunahme des Verwaltungsaufwandes (Ausgaben):
Zeitperioden Einwohnergemeinden

Fr.

9,272,180
74,707,126
83,979,306
sich, dass der Verwaltungsaufwand der Ein-

%

137,2
466,0

1242,4

Staat
Fr.

14,738,728
113,737,754
128,476,482

%

78,4
339,2
683,7

1876—1900
1900—1925
1876—1925

Hieraus ergibt
wohnergemeinden in allen drei Perioden relativ erheblich stärker
zugenommen hat, als derjenige des Staates, ja dass das Zunahmeverhältnis

derselben in der Gesamtperiode von 1876—1925 sogar
nahezu das Doppelte beträgt, als dasjenige des Staates (1242,4%

und 683,7%), während absolut der Staat mit 128,5 Mill. Fr. eine

wesentlich grössere Zunahme aufweist, als die Einwohnergemeinden
(mit rund 84 Mill. Fr.). Weitaus die stärkste Zunahme der Ausgaben

erfolgte allerdings in der Kriegs- und Nachkriegsperiodé von 1910—

1925 und zwar sowohl für den Staat, als auch für die Gemeinden,
wobei freilich nicht zu übersehen ist, dass der Geldentwertung ein

grosser Anteil zukommt.
Es dürfte vielleicht von Interesse sein, hier noch die Einnahmen

und Ausgaben der Gemeinden spezifiziert hervorzuheben.

EINNAHMEN
Rubriken

Aktivrestanz
Miet- und Pachtzinse
Kapitalzinse
Ortspolizeigebühren
Einbürgerungsgebühren
Feuerwehrwesen
Bussen

Hundetaxen....
Jagdpatentgebühren

Fr.
5,147,125
3,233,433
4,658,451
1,268,157

14,980

227,558
44,693

271,249
40,520

AUSGABEN
Rubriken Fr.

Passivrestanz 2,049,743
Unterhalt d. Gebäude u. Liegenschaften 1,358,801

Miet- und Pachtzinse 404,592

Kapitalzinse 11,402,674

Beiträge f. d. Kirchenwesen 973,139

„ „ „Schulwesen 17,499,571

„ „ „ Armenwesen 6,719,311

Allgemeine Verwaltungskosten

inbegr. ßechnungskosten 4,407,725

2
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jatire Rinnalimen àsZaben Nelireinnakmen -j-
MeürausZabsn —

rr. rr. rr.
1900 17,105,731 16,031,403 4-1.074.328
1910 35,500,725 33,680,163 4-1,820.562
1920 83,127,401 78,998,916 4-4,128,485
1925 96,538,556 90,738,529 4-5.800.027

iUs bemerkenswert ersebeinen liier immerbin die reLelmässixen,
in der letzten ^eit soZar stark ansestieLenen Linnakmenübersebüsse
aller ^eeknunssjabre, die dem Verxleicb ^u (Zrunde liefen.

^unakme des VerwaltunLsaukwandes (àsxaben):
^eitperioden RinwodnerZemeinden

?r.

9,272,180
74,707,126
83,979,306
sieb, dass der VorwaltunZsaukwand der Lin-

°/°

137,2
466,0

1242,4

Staat
?r.

14,738,728
113,737,754
128,476,482

°/o

78,4
339,2
683,7

1876—1900
1900—1925
1876—1925

Hieraus ergibt
wobnersemeinden in allen drei Perioden relativ erbedlicb stärker
xusenommen bat, als derjenige des Staates, ja dass das ^unalnne-
verliältnis derselben in der (Zesamtperiode von 1876—1925 soxar
nabexu das Doppelte beträgt, als dasjenige des Staates 1242,4 T
und 683,7 T wäbrend absolut der Staat mit 128,5 lVlill. Dr. eine

wesentlieb grössere ^unabme aukweist, als die LinvobnerZemeinden
(mit rund 84 Mil. Lr.). Weitaus die stärkste ^unabme der àsLaben

erkolLte allerdinLS in der Kriegs- und blaebkrieZsperiode von 1910—

1925 und swar sowobl kür den Staat, als aueb kür die (Gemeinden,

wobei kreilieb nicbt ^u überseben ist, dass der (ZeldentwertunL ein

grosser Anteil Zukommt.
Ls dürkte vielleiebt von Interesse sein, bier noeb die Linnabmen

und ^usZaben der (Zsmeinden speÂiiàrt bervor^ubeben.

kllbrikea
^ktivrestan?
Aliet- und paclitàse
kapitalxinse
OrtspolixeiZebüliren
LinbürLerunZsAebüliren
Reuerwebrwesen.
Russen
Rundetaxen.
lagdpatentZebüliren

rr.
5,147,125
3,233,433
4,658,451
1,268,157

14,980

227,558
44,693

271,249
40,520

tUlLQtVRM
Rubriken k?r.

passivrestanz: 2,049,743
Untsrbalt «I. ôàà ». tisxsmclisktsll 1,358,801

Met- und paclitxinse. 404,592

kapitalxinse 11,402,674

LeiträLe 1. d. kirekenwesen 973,139

„ „ „Sckulwesen 17,499,571

„ „ ^àmenwesen. 6,719,311

tdlZemeine VerwaltunZs-
kosten i»dexr. kàwxzìà 4,407,725

2
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EINNAHMEN
Rubriken Fr.

Konzessionsgebühren 130,353
Staatsbeiträge 1,418,704
Gemeindesteuern (Teilen) 44,916,199
Ueberschuss des gesetzlichen

Armenguts. 154,063

Forstwesen 1,128,394

Vermessungswesen 189,420

Telephonwesen 23,162

Wasserversorgung 2,594,006
Oeffentliche Beleuchtung,

Gm- und Elektrizitätswerke

Uebrige industr. Betriebe
Militärwesen
Gesundheitswesen und

Krankenpflege

13,626,560
5,544,229

34,895

333,021
Verschiedenes 11,539,384

Total 96,538,556

AUSGABEN
Rubriken

Ortspolizeikosten
Gesundheitswes.g. Krankenpflege

Feuerwehrwesen
Militärwesen
Straßen-, Brücken-, Schwellenbau

und Kanalisationswesen

Oeffentliche Beleuchtung
flu- und Elektrizitätswerke

Sonstige industr. od. Verkebrsbetr

Telephonwesen
Vermessungswesen
Wasserversorgung
Forstwesen
Staats- d. Gemeindesteuern
Versicherungsbeiträge
Subventionen à fonds perdu.

Freiwillige Beiträge.
Wohlfahrtswesen u. allg. Fürsorge

Verschiedenes.

Fr.

3,126,152
786,388
762,421

103,825

6,830,699

9,265,842
5,585,951

98,141

414,741
1,954,804

193,646
3,102,955

119,401

1,306,973
387,003
436,994

11,447,037

Total 90,738,529

Weitaus die grösste Einnahmequelle der Einwohnergemeinden
bilden die Gemeindesteuern oder Teilen, nämlich rund 45 Mill. Fr.,
während die direkten Staatssteuern brutto 39,5 Mill. Fr. und netto
bloss 33,8 Mill. Fr. betrugen. Die nächstgrösste Einnahmequelle
besteht in der öffentlichen Beleuchtung, den Gas- und Elektrizitätswerken

mit 13,6 Mill. Fr., dann (abgesehen vom Posten Verschiedenes)

die übrigen industriellen Betriebe mit 5,5 Mill. Fr. und weiter
die Kapitalzinse mit 4,66 Mill. Fr. etc. Den grössten Ausgabeposten
verursacht das Schulwesen mit 17,5 Mill. Fr., sodann folgen (abgesehen

vom Posten Verschiedenes) die Kapitalzinse mit 11,4 Mill. Fr.,
die öffentliche Beleuchtung, Gas- und Elektrizitätswerke mit
9,3 Mill. Fr., der Strassen-, Brücken- und Schwellenbau sowie
Kanalisationen 6,8 Mill. Fr., das Armenwesen 6,7 Mill. Fr., die sonstigen
industriellen oder Verkehrsbetriebe mit 5,6 Mill. Fr., die allgemeinen
Verwaltungs- und Rechnungskosten 4,4 Mill. Fr., die Ortspolizeikosten

3,13 Mill. Fr., die Staats- und Gemeindesteuern 3,1 Mill. Fr.
usw. Mit den zunehmenden Aufgaben und Anforderungen hat der
Gemeindehaushalt in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung
ausserordentlich zugenommen und es mögen daher auch die auf grössere
Selbständigkeit hinzielenden Bestrebungen der Gemeinden eine ge-
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OVMMâbl
Nudiücen ?i.

Kon^essionsgsbükren 130,353
Staatsbeiträge 1,418,704
demeiudesteuern (Wellen) 44,916,199
Oebersckuss des gesetx-

lieben ilrmenguts. 154,063
Oorstwesen 1,128,394

Vermessungswesen 189,420

Oelepbonwesen 23,162

Wasserversorgung 2,594,006
vettentlicke keleucktung,

ö»»- »»à iAàiàmrte
klebrige inclustr. betriebe
itiilitärwesen
desunclbeitswesen und

Krankenpflege

13,626,560
5,544,229

34,895

333,021
Verscbiedenes 11,539,384

Ootal 96,538,556

äkISdäkkbi
kubriken

t)rtspoii?eikosten
desuncikeitswes.il. Hrl>àpâ«x«

Oeuerwebrwesen.
Mlitärwesen
Straöen-, Krücken-, Sckwel-

lenbau ml lîsiiàli««»
Oekkentlicke Lsleucktung

il»,-Mâ ^iàitàrl«
Sonstige inclustr. oâ. s«rilàsb«tr

1'slepkonwesen
Vermessungswesen.
Wasserversorgung
Forstwesen.
Staats- o. (Zemeinciestsuern
Versicksrungsbeiträge.
Subventionen à Io»l, perl».

Freiwillige keiträge.
Woklkakrtswesen li.»Iix.M«rx«

Verscbiedenes.

I-r,

3,126,152
786,388
762,421

103,825

6,830,699

9,265,842
5,585,951

98,141

414,741
1,954,804

193,646
3,102,955

119,401

1,306,973
387,003
436,994

11,447,037

l'otal 90,738,529

weitaus à grösste Oinnabmeuuelle der Oinwolmergemeinden
bilden die demeindesteuern oder Wellen, nämlicn rund 45 Mil. Or.,
wäkrend die direkten Staatssteuern brutto 39,5 MU. Or. und netto
bloss 33,8 MU. br. betrugen. Oie näebstgrösste Oinnabmeuuelle be-
stebt in der ökkentlicben keleucbtung, den das- und OlektriÄtäts-
werken mit 13,6 Mil. Or., dann (abgeseben vom Posten Versebie-
denes) die übrigen industriellen ketriede mit 5,5 MU. Or. und weiter

à Xapitalàse mit 4,66 MU. Or. ete. Oen grössten àsgàposten
verursacbt das Scbulwesen mit 17,5 Mil. Or., sodann folgen (abge-
seben vom Posten Versckiedenes) die Xapitalàse mit 11,4 Mil. Or.,
die öfkentlicbe Leleucbwng, das- und Olektàitâtswerke mit
9,3 Mil. Or., der Strassen-, Krücken- und Scbwellenbau sowie Kana-
lisationen 6,8 Mil. Or., das ^rmenwesen 6.7 Mil. Or., die sonstigen
industriellen oder Verkedrsbetriebe mit 5,6 Mil. Or., die allgemeinen
Verwaltung«- und pectmungskosten 4,4 Mil. Or., die drtspolisei-
kosten 3,13 MU. Or., die Staats- und demeindesteuern 3,1 MU. Or.

usw. Mt den xunekmenden Aufgaben und Anforderungen bat der
demeindebauskalt in den letzten dabrxeknten an kedeutung ausser-
ordentlicb Zugenommen und es mögen daber aucb die auf grössere
Selbständigkeit kînàlenden kestrebungen der demeinden eine ge-
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wisse Berechtigung haben. Wenn man die gesamte Finanzgebarung,
speziell die zu Tage getretenen regelmässigen Einnahmenüberschüsse

und die beträchtlichen Steuereinnahmen der Einwohnergemeinden

in Betracht zieht, so gewinnt man sogar den Eindruck,
dass sich die finanzielle Situation derselben erheblich günstiger
stellt als diejenige des Staates. Da der Verwaltungsaufwand der
Gemeinden indes ein sehr verschiedener ist und nicht nur nach dem
Rechnungsergebnis eines Jahres beurteilt werden kann, so müsste
derselbe vorerst an Hand der Vermögenslage und sodann der
Ausgaben jeder einzelnen Gemeinde im Durchschnitt mehrerer Jahre
untersucht werden. Dabei müsste namentlich die Steuerbelastung
als einer der wichtigsten Faktoren ins Auge gefasst und auch die

Staatsbeiträge von den Ausgaben in Abzug gebracht werden, um
die faktische Leistungsfähigkeit jeder Gemeinde nachzuweisen. Wir
müssen es uns versagen, hier auf eine derartige Untersuchung näher
einzutreten und glauben umso eher davon Umgang nehmen zu
können, als bekanntlich eine solche im Gebiete des Unterrichtswesens

durch den Finanzausgleich zum Zwecke der Festsetzung der
Primarlehrerbesoldungen sowie auch für die Bestimmung der
Staatsbeiträge an schwer belastete Gemeinden im Bereiche des

Armenwesens bewerkstelligt zu werden pflegt; ausserdem wurde
unsererseits in der Statistik der Gemeindesteuern die Steuerlast der
Gemeinden bisher stets periodisch nachgewiesen, so dass auch auf
die Ergebnisse dieser Berechnungen (per Kopf der Bevölkerung)
verwiesen werden kann.

Nach der im zweiten Teil unserer tabellarischen Darstellungen
enthaltenen Uebersicht und Schlusszusammenstellung ist der
Vermögensbestand der Einwohnergemeinden und Unterabteilungen pro
1925 im ganzen folgender:

Vermögensbestand der Einwohnergemeinden pro 1925:

Vermögen Betrag Fr.

1. Liegenschaften 115,592,542

2. Industrielle und Verkehrsanlagen 58,750,458

3. Kapitalien 85,429,421

4. Beweglichkeiten 44,393,183

5. Aktivrestanz 44,617,933

Total 348,783,537
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wisse DereebtiLUNL baden. Wenn man ciie Lesamte KinanzAebarunL,
speziell ciie zu 1"aLe Mtretenen rsLelmässiLen Linnakmenüber-
seküsse uncl ciie beträebtlicken Lteuereinnakmen der Linwobner-
xemeinâen in IZetracbt ziebt, so Zewinnt man soLar cien Eindruck,
dass sieii ciie finanzielle Situation derselben erbeblicb ZünstiLer
stellt als diejenixe des Staates. Da der VerwaltunLsaukwand der
(Zemeinden indes ein sebr versebiedener ist und niebt nur naeb dem
KeebmmLserLebnis eines labres beurteilt werden bann, so müsste
derselbe vorerst an Hand der VermöLenslaxe und sodann der às-
Laden jeder einzelnen (Zemeinds im Durebscbnitt mekrerer labre
untersucbt werden. Dabei müsste namentlieb die SteuerbelastunL
als einer der wiektiLsten Faktoren ins àxe xekasst und auek die

StaatsbeiträLe von den àsLaden in ^dzuL Lebraebt werden, um
die kaktiscbe DeistunLskäkiLkeit jeder (Zemeinde naekzuweisen. Wir
müssen es uns versaxen, bier auk eine derartiLe DntersucbunL näker
einzutreten und Llauden umso eber davon IlmLanL nebmen zu
können, als bekanntlieb eine solcbe im (Zebiete des Dnterriebts-
wesens durcb den KinanzausLleick zum Zwecke der KestsetZunL der
prlmarlebrerbesoldunLen sowie auek kür die Destimmuns der
StaatsbeiträLe an scbwer belastete (Zemeinden im Dereicbe des ^r-
msnwesens bewerkstellig zu werden pkleg; ausserdem wurde
unsererseits in der Statistik der Gemeindesteuern die Steuerlast der
(Zemeinden bisker stets periodiscb nscbLswiesen, so dass auek auk

die Drsebnisse dieser Derecknunxen (per Kopk der Devolkerunx)
verwiesen werden kann.

black der im zweiten Deil unserer tabellariscken Darstellunxen
entkaltensn llebsrsiebt und SeblussZUsammenstellunL ist der Ver-
möLensbestand der DinwobnerZemeinden und DnterabteilunLen pro
1925 im Lanzen kolxender:

VermöAensbeskand à KnwcàerLemàden pro 7925.'

Vermögen ketrsA?r.
1. kieLensckakten 115,592,542

2. Industrielle und Verkebrsanlaxen 58,750,458

3. Kapitalien 85,429,421

4. DsweLliebkeiten 44,393,183

5. àtivrestanz 44,617,933

l'otal 348,783,537
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Schulden Betrag Fr.

1. Kapitalien (Hypotheken, Schuldscheine etc.) 64,806,165
2. Anleihen 189,439,799

3. Schulden in Ausständen 12,246,642

4. Passivrestanzen 8,906,533

Total 275,399,139

Stellen wir die Vermögensbilanz der Einwohnergemeinden und
des Staates einander gegenüber, so erhalten wir folgenden Vergleich:

Vermögensbilanz pro 1925

der Einw.-Gem.
Fr.

Vermögen 348,783,537
Schulden 275,399,139

Reinvermögen

des Staates
Fr.

403,646,879
349,441,249

73,384,398 54,205,630

Daraus ist wiederum ersichtlich, dass sich die Finanzlage der
Gemeinden noch günstiger stellt, als diejenige des Staates; die
Schulden der Gemeinden belaufen sich nämlich pro 1925 auf 78,9%
und diejenigen des Staates auf 86,6%! Ganz besonders stark sind
die Gemeinden mit Anleihen engagiert; dieselben machen nämlich
68,8% der Schulden aus, während die Anleihen des Staates nur
32,3% dessen Schulden betragen. Von Anleihen machen hauptsächlich

die grössern städtischen Gemeinden, aber auch viele Gemeinden
in industriellen Gegenden, besonders im Jura (Delsberg, Courtelary,
Freibergen etc.) Gebrauch. Als besonders stark verschuldet, d. h.

mit Schuldenüberschuss, erscheinen folgende 91 Gemeinden:

Gemeinden

Schüpfen
Gondiswil
Melchnau
Ostermundigen
Bremgarten
Dentenberg
Biel
Dotzigen
Lengnau
Heimiswil
Oberburg
Courtelary
La Ferrière

Schuldenüberschuss Fr. Gemeinden Schuldenüberschuss Fr.

7,615 Mont-Tramelan 587
26,205 Sonceboz 17,057

9,509 Sonvilier 24,014
5,543 Boécourt 29,393

65,078 Bourrignon 7,581
de) 235 Courfaivre 71,988

1,445,452 Courtetelle 203,655
10,027 Delémont 84,279
5,196 Ederswiler. 13,876

10,694 Montsevelier 5,051
17,230 Pleigne 33,933*
61,179 Roggenburg 853
30,576 Saulcy 9,786
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Scliulcken Letrag ?r.

1. Kapitalien (klvpntliLken, Sckuldsckeine etc.) 64,806,165
2. àleiksn 189,439,799

3. Sckulden in àsstànden 12,246,642

4. Dassivrestan^en 8,906,533

Total 275,399,139

Stellen wir dis Vermögensbilan? der Dinwoknergemeinden und
de8 Staates einander gegenüber, 8» erkalten wir folgenden Vergleicli:

Vermögensbilan? pro 1925

der Linw.-(Zem.
Nr.

Vermögen 348,783,537
Sckulden 275,399,139

keinvermögen

des Staates
I-r.

403,646,879
349,441,249

73,384,398 54,205,630

Daraus ist wiederum ersicktliek, dass sick die Dinan?Iage der
Gemeinden nocd günstiger stellt, als diejenige des Staates; die
Lekulden der Gemeinden belauten sick nämlick pro 1925 aut 78,9 A
und diejenigen des Staates aut 86,6^o! (ran? besonders stark sind
die Gemeinden mit àleiken engagiert; dieselben macken nämlick
68,8 A der Lekulden aus, wäkrend die àleiken des Staates nur
32,3A? dessen Sckulden betragen. Von àleiken macken kauptsäck-
lick die grössern städtiscken Gemeinden, aber auck viele (rsmeinden
in industriellen (regenden, besonders im dura (Delsberg, Laurtelarv,
Dreibergen etc.) (rebrauck. VIs besonders stark versckuldet, d. k.

mit Sckuldenübsrsckuss, ersckeinsn kolgende 91 (remeinden:

(Zemeinden

Sckupken
trondiswil
lVlelcknau
Dstermundigen
Drsmgarten
Dentenberg
Diel
Dot?igen
Dengnau
Deimiswil
Dberburg
Lourtelar^
Da Derrière

(Zsmsinclsn

7,615 lVIont-Tramelan 587
26,205 Soncebo? 17,057

9,509 Sonvilisr 24,014
5,543 Doêcourt 29,393

65,078 Dourrignon 7,581
U 235 Lourtaivre. 71,988

1,445,452 Lourtetelle 203,655
10,027 Delemont 84,279
5.196 Dderswiler. 13,876

10,694 Nontsevelier 5,051
17,230 kleigns 33,933'
61,179 Koggenburg 853
30,576 Saulc^ 9,786
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Gemeinden Sehnldennberselnss Fr. Gemeinden Schaldwnbersclusi Fr.

Soyhières 45,952 Täuffelen 12,798
Undervelier 3,043 Hasleberg 65,162
Vermes 21,365 Beurnevésin 38,607
Vieques 102,057 Wahlern 1,300
Deisswil 23,238 Belp 427,303
Münchenbuchsee 1,914 Englisberg 28,052
Schalunen 16,719 Kehrsatz 27,304
Scheunen 1,353 Kienersrüti. 3,769
Les Bois 71,783 Kirchdorf 43,944
Epiquerez 34,384 Rüeggisberg 37,949
Montfaucon 73,622 Diemtigen.. 109,539
St-Brais (II. Sektion) 1,313 Erlenbach 73,290
Scharnachtal 3,694 Niederstocken 9,569
St. Beatenberg 147,348 Spiez 194,319
Grindelwald 29,592 Wimmis 6,012
Habkern 43,712 Boltigen 5,965
Lauterbrunnen 12,566 St. Stephan 16,732
Matten 189,221 Zweisimmen 129,418
Wilderswil 145,673 Fahrni 65,439
Mirchel 4,549 Heiligenschwendi 58,117
Oberthal 161 Hilterfingen 27,852
Rubigen (Ortsgmde.) 17,209 Oberhofen 67,733
Schlosswil 31,549 Oberlangenegg 11,655
Wikartswil (Viertelsgnmeinde) 524 Steffisburg 153,498
Zäziwil 2,242 Teuffenthal 31,956
Bévilard 13,797 Wachseldorn 16,636
Court 12.823 Berken 13,638
Malleray 73,672 Bollodingen 3,912
Moutier 60,843 Farnern. 16,184
Perefitte 260 Inkwil 1,663
Tavannes 255,350 Ochlenberg 9,844
Nidau 175,757 Juchten-Loch 2,538
Safneren 15,732 (Ortsgemeinde von Seeberg)

Vom Amtsbezirk Delsberg waren pro 1925 mehr als die Hälfte
der Gemeinden (14) überschuldet!

Weiter sind ohne Schuldenüberschuss, aber mit starker
Verschuldung (mit über 90%) folgende 23 Gemeinden aufzuführen:

Gemeinden

Langenthal
Bern
Wohlen
Evilard
St-Imier

Aktiven
6,963,131

157,735,706
268,460
226,498

3,437,670

Passiven

6,534,540
152,493,174

250,485
209,428

3,387,865

% der

93,8
96,7
93,3
92,5
98,5
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(Gemeinden Zààààs (Zemeinäen ÂiMnwdmà»

SoMiöres 45,952 l'anfielen 12,798
klnäervelier 3,043 IlaslebsrA 65,162
Verms8 21,365 Leurnevesin 38,607
Vieques 102,057 Waklern 1,300
Osissvil 23,238 Lelp ^ 427,303
Nünekenbueksee 1,914 LnZIisbsrZ 28,052
Sekalunen 16,719 Xekrsà 27,304
Sekeunen 1,353 Kisnsrsrüti. 3,769
K.S8 lZois 71,783 KZrckäori 43,944
Lpiqusrex 34,384 I^üeMsber^ 37,949
IVIontiaueon 73,622 OiemtiZen 109,539
St-Lrais (II. Sektion) 1,313 Lrlenback 73,290
Sekarnaektal 3,694 klisäerstoeken 9,569
Lt. IZeatenberZ 147,348 Spie? 194,319
(Zrinäelvalä 29,592 Wimmis 6,012
Ilabkern 43,712 LoltiZen 5,965
I^auterbrunnen 12,566 St. Stepkan 16,732
IVIatten 189,221 ^veisimmen 129,418
Wiläsrs^vil 145,673 kakrni 65,439
lVIirekel 4,549 1isiIiZensek>vencli 58,117
Obertkal 161 HilteriinZen 27,852
I^ubiZen (OrtsZmäe.) 17,209 Oberkoien 67,733
Seklossvil 31,549 OberlanZsneZZ 11,655
Wikartsvvil iii-rtckxmeiM 524 SteiiisburZ 153,498
^äxivvil 2,242 Z"euffentkal 31,956
IZövilarcl 13,797 Waekseläorn 16,636
Lourt 12.823 IZerken 13,638
IVIallera^ 73,672 lZolloàZen 3,912
lVIoutier 60,843 I^arnsrn. 16,184
?ereiitte 260 Inkxvil 1,663
Z^avannes 255,350 Oeklsnbsrg 9,844
kliclau 175,757 Zuekten-I^ock 2,538
Saineren 15,732 (OrtsZemeincle von SeeberZ)

Vom àtsbe?irk OelsberZ v/aren pro 1925 mekr à 6ie Halite
6er (Zemeinàen (14) iibersekulàet!

Weiter sm6 odne Seknlclenübersekuss, aber mit starker Ver-
sckuläunx (mit über 90?(?) iolsenàe 23 (Zemeinäen aàuiûkren:

(Zemeinäen

k.anZentkal
Lern
Woklsn
Lvilarâ
St-Imier

Aktiven
6,963,131

157,735,706
268,460
226,498

3,437,670

passiven

6,534,540
152,493,174

250,485
209,428

3,387,865

°/l> à
93,8
96,7
93,3
92,5
98,5
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Gemeinden Aktiven Passiven °/o der iktiien

Courroux. 110,535 110,431 99,9
Wiggiswil 11,168 10,200 91,3
Interlaken 5,505,441 5,397,622 98,0
Unterseen 984,975 905,606 91,1
Münsingen 851,691 775,000 90,9
Wahlen 24,106 21,835 90,5
Châtillon 44,654 43,322 97,0
Pontenet 66,378 61,851 93,9
Souboz 105,373 101,365 96,1
Orpund 139,217 135,675 97,4
Pruntrut 1,717,730 1,717,650 99,9
Rüschegg. 257,422 250,982 97,4
Toffen 99,305 95,074 95,7
Eggiwil 112,055 104,267 93,0
Signau 118,839 109,644 92,2
Oberstocken. 8,032 7,484 93,1
Thun 10,616,789 10,455,398 98,4
Niederbipp 331,786 306,586 92,4

Mit den tiberschuldeten Gemeinden zusammen hätten wir also
bereits über 100 Gemeinden namhaft gemacht, deren finanzielle
Situation nichts weniger als erfreulich erscheint, und wenn nicht nur
die über 90%, sondern auch die über 80 oder 70% verschuldeten
Gemeinden ausgemittelt würden, so würden es im ganzen ca. 175,

also mindestens ein Dritteil der Gemeinden sein. Es ist Sacfie der
Aufsichtsbehörden, geeignete Massnahmen zur Sanierung der Finanzlage
der übermässig stark verschuldeten Gemeinden zu treffen, wozu die
Ergebnisse der vorliegenden Bearbeitung als grundlegende Orientierung

die nötigen Anhaltspunkte bieten. Sollte noch ein Mehreres,
z. B. die Berechnung der Verschuldungsziffer, also der verhältnismässigen

Verschuldung für jede einzelne Gemeinde erwünscht sein,
so lässt sich dieser vergleichende Nachweis des Verschuldungsgrades

leicht durchführen.
Wir glauben mit dieser Arbeit neuerdings einen willkommenen

Beitrag zur Förderung der öffentlichen Angelegenheiten, speziell der
Finanzwirtschaft der Gemeinden im administrativen Interesse
geliefert zu haben und daher die Erwartung aussprechen zu dürfen,
dass dies von der zuständigen Oberaufsichtsbehörde auch gebührend
anerkannt werde.
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(Zemeinden Aktiven passiven °/o à Htm»

Lourroux. 110,535 110,431 99,9
Wiggiswil 11,168 10,200 91,3
Interlaken 5,505,441 5,397,622 98,0
blnterseen 984.975 905.606 91.1
Nünsingen 851,691 775,000 90,9
Waklen 24,106 21,835 90,5
Lkâtillon 44,654 43,322 97,0
?ontenet 66,378 61,851 93,9
Soubox 105,373 101,365 96,1
Orpund 139,217 135,675 97,4
pruntrut 1,717,730 1,717,650 99,9
l?üscbegg. 257,422 250,982 97,4
Kokken. 99,305 95,074 95,7
Lggiwil 112,055 104,267 93,0
Signau 118,839 109,644 92,2
Oberstoeken. 8,032 7,484 93,1
Z'kun 10,616,789 10,455,398 98,4
bliederbipp 331,786 306,586 92,4

Nit den übersebuldeten (Zemeinden Zusammen bätten wir also
bereits über IM (Zemeinden nambakt gemaebt, deren finanzielle
Situation niebts weniger als ertreulieb ersebeint, und wenn niebt nur
die über 90?^, sondern aueb die über 80 oder 70 A versebuldeten
(Gemeinden ausgemlttelt würden, so würden es im Zungen ea. 175,

also mindestens ein Oritteil der (Gemeinden sein. Ls ist Saelie der àk-
siebtsdebordsn, geeignete Nassnabmen ^ur Sanierung der bmanxlags
der übermässig stark versebuldeten (Zemeindsn xu treffen, wa?u die
Ergebnisse der vorliegenden Bearbeitung als grundlegende Orientie-
rung die nötigen ^nbaltspunkte bieten. Sollte nock ein Nebreres,

ö. à kerscknung der VersekuldungsÄffer, also der verbältnis-
massigen Versekuldung für jede einzelne Gemeinde erwünsckt sein,
so lässt sieb dieser vergleickende blacbweis des Verscbuldungs-
grades leicbt durckfükren.

Wir glauben mit dieser Arbeit neuerdings einen willkommenen
lZeitrag ^ur Förderung der öffentlieben àgelegenbeiten, speciell der
k'inanxwirtsckaft der (Zemeindsn im administrativen Interesse ge-
liefert xu baden und daker die Erwartung aussprecken ?u dürfen,
dass dies von der Zuständigen Oberaufsicbtsdekörde auck gebükrend
anerkannt werde.
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